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I. Zum Inhalt der Verordnung

Mit der Verordnung wird die Prävention für solche Berufsgruppen gestärkt, die 

einer intensiven natürlichen UV-Strahlung ausgesetzt sind. Dies soll durch eine 

arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge geschehen. 

Zum 1. Januar 2015 wurden Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische 

Keratosen als BK 5103 der Haut in die Liste der Berufskrankheiten aufgenom-

men. Plattenepithelkarzinome stellen den zweithäufigsten bösartigen Hauttumor 

und zugleich die zweithäufigste Berufskrankheit dar. Sie entwickeln sich zu-

meist in chronisch sonnenexponierten Arealen der Haut, insbesondere auf dem 

Boden von bereits schwer lichtgeschädigter Haut bei schon vorhandenen aktini-

schen Keratosen. Die Zahl der Verdachtsanzeigen auf BK 5103 und die Zahl 

der Anerkennungen stieg in den letzten Jahren an und verursachte entsprechend 

hohe Behandlungskosten. Daher müssen künftig entsprechende Vorsorgeunter-

suchungen für die betroffenen Berufsgruppen angeboten werden.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik 

empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung mit einer Änderung zuzustimmen. 

Mit dieser sollen Arbeitgeber bei entsprechend höherer Strahlenexposition ver-

pflichtet werden, Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen und Vorsorgeuntersu-

chungen nicht nur anzubieten, sondern verpflichtend zu veranlassen.
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Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz, der Gesundheits-

ausschuss und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat, der Ver-

ordnung unverändert zuzustimmen.


